
 

 
 
Diskussion über die Auflagen zur Einhaltung der Trink-
wasserschutzzone am Wannsee – Offener Brief 
 
 
Sehr geehrter Herr Prof. Schwenkow, 
 
mit Erstaunen haben wir die in der Öffentlichkeit in den letz-
ten Wochen ausgetragene Diskussion über die Auflagen des 
Berliner Senats zur Einhaltung der Zonen für den Trinkwas-
serschutz am Wannsee und die Verkleinerung für die Bühne 
Ihrer Carmen-Produktion gelesen. 
 
Da ist von Posse, absurden behördlichen Auflagen und Bü-
rokratie die Rede. Wir können uns des Eindrucks nicht er-
wehren, dass mit politischem Druck Ausnahmeregelungen 
erzwungen werden sollen. 
 
Wir, die Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft (AöW) e.V. 
als Interessenvertreterin der öffentlichen Wasserversorger 
bestehen auf der Einhaltung der gesetzlichen Regelungen 
zum Trinkwasserschutz. Diese Vorgaben dienen der Siche-
rung der lebensnotwendigen Versorgung der Bevölkerung 
mit Trinkwasser. Ohne sauberes Wasser gibt es kein Über-
leben. In der europäischen Wasserrahmenrichtlinie, dem 
deutschen Wasserhaushaltsgesetz und den diese ergänzen-  
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den Gesetze und Verordnungen ist deshalb in bestimmten 
Gebieten ein besonderer Schutz der Gewässer geregelt. 
 
Nach dem für die Wasserversorgung geltenden 
Vorsorgeprinzip sind zudem alle Maßnahmen zu unterlassen, 
die potenziell Schäden hervorrufen können, selbst wenn die 
Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts niedrig und das 
Risikopotenzial noch unbekannt ist. Seine Entsprechung 
findet das sogar im Grundgesetz im Art. 20a. Danach hat der 
Staat auch in Verantwortung für die künftigen Generationen 
die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen 
der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung 
und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die 
vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung zu schützen. 
 
In diesem Sinne muss der Schutz des Trinkwassers immer 
Vorrang vor anderen Interessen haben, sowohl kulturellen als 
auch wirtschaftlichen. Es ist uns unverständlich, wie dies in 
Frage gestellt werden kann. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Christa Hecht 
Geschäftsführerin 

 


